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Auch in diesem Jahr wurde wieder ein abwechslungsreiches Programm für 
alle Kinder zusammengestellt. Neben Kino und Kasperle-Theater gibt es 
sportliche und informative, kreative und musikalische Angebote für alle Kin-
der, die in den Ferien aktiv sein und etwas erleben wollen. Der Flyer mit allen 
Informationen kann bei der Tourist-Info abgeholt werden. Und bei den jetzi-
gen Temperaturen lädt natürlich auch das Waldfreibad zu einem Besuch ein. 
  
Vielen Dank allen Ehrenamtlichen, die die Angebote durchführen und sich 
hier engagieren. 
Ihnen allen eine schöne Ferienzeit 

Ihre Gemeindeverwaltung  

Endlich Ferien! 
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TELEFON
Polizei 110 
Feuerwehr 112 
Ärztlicher Notfalldienst 116 117
Zahnärztl. Notfalldienst  0180 322255530  

Telefon 
Polizeiposten St. Blasien 07672-922280 
Feuerwehr-Kommandant 
Herr Kaiser 0172 9444942
Bergwacht
Felix Huber 0176 2121618
Sozialstation St. Blasien  07672-2145 

Arzt 
Dr. Bull/Drobach/Ehret
Waldshuter Str. 13 07672-1660 

Zahnarzt 
Sanfte Zahnheilkunde Höchenschwand
Isabel Tunn
Bgm.-Huber-Str. 4                    07672-1220

Apotheke 
Kur-Apotheke 
Bgm.-Huber-Str. 6    07672-890

Tierarzt 
Herr Rüger 
St. Blasien 0171-7355612

Kirchen 
Kath. Pfarramt   07672-534 
Evang. Pfarramt   07672-706 

Recycling-Hof Attlisberg 
Mittwoch 13:00 bis 16:00 Uhr
Samstag 09:00 bis 13:00 Uhr

APOTHEKE
Der Notdienst beginnt um 08.30 Uhr und 
endet um 08.30 Uhr am nächsten Tag.

Samstag, 30. Juli 2022
Engel-Apotheke Waldshut, Kaiserstr. 93, 
Tel.: 07751 - 8 39 30
Sonntag, 31. Juli 2022
Titisee-Apotheke, Jägerstr. 2, 
Tel.: 07651 - 82 02
Samstag, 06. August 2022
See-Apotheke Schluchsee, 
Fischbacher Str. 11, Tel.: 07656 - 5 93
Sonntag, 07. August 2022:
Titisee-Apotheke, Jägerstr. 2, 
Tel.: 07651 - 82 02
Samstag, 13. August 2022
Titisee-Apotheke, Jägerstr. 2, 
Tel.: 07651 - 82 02
Sonntag, 14.08.2022:
Bären-Apotheke Waldshut, 
Brückenstr. 7,  Tel.: 07751 - 9 18 42 33
Samstag, 20.08.2022:
Dom-Apotheke St. Blasien, 
Todtmooser Str. 11, Tel.: 07672 - 14 17
Sonntag, 21.08.2022:
Titisee-Apotheke, Jägerstr. 2, 
Tel.: 07651 - 82 02

SPRECHZEITEN IM RATHAUS
Gemeindeverwaltung  07672-4819-0 

Öff nungszeiten
Montag bis Freitag    8:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag   14:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag   14:00 bis 18:00 Uhr
 

TOURIST-INFORMATION
im Haus des Gastes 07672-48180

Öff nungszeiten
Montag bis Freitag 9:00 bis 12:30 Uhr
und 14:00 bis 16:30 Uhr
Samstag 10:00 bis 12:00 Uhr

BERATUNGSSTELLEN
Diakonisches Werk, 
Waldshut  07751-83040 

Frauen- & Kinderschutzhaus  07751-3553 

Off ene Beratung
„Courage“  07741-8082277

Hospizdienst e.V.          07751-802333 

Anonymes Sorgentelefon 
für Erwachsene  0800-1110111 

Anonymes Sorgentelefon
für Kinder & Jugendliche 0800-1110333 

Pfl egestützpunkt 
Landkreis Waldshut  07751-864252
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Die nächste 
Ausgabe 

erscheint am 
24. August 2022.

Unser Mitteilungsblatt 
macht Sommerpause  
In der Kalenderwoche 32 er-
scheint kein Mitteilungsblatt. 
Das erste Mitteilungsblatt nach 
der Sommerpause erscheint am 
24. August 2022. 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Inkrafttreten des Bebauungsplans 
„Ob der Art II“, 6. Änderung mit örtlichen 
Bauvorschriften, Ortsteil Strittberg 
Der Gemeinderat der Gemeinde Höchenschwand hat in sei-
ner öffentlichen Sitzung vom 18. Juli 2022 die 6. Änderung des 
Bebauungsplans „Ob der Art II“ inkl. örtlicher Bauvorschriften 
im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB als Satzung be-
schlossen.   

Räumlich gilt die 6. Änderung des Bebauungsplans „Ob der 
Art II“ für das in der Karte durch eine gestrichelte Linie umran-
dete und dunkel eingefärbte Gebiet im Ortsteil Strittberg. 
  
Der Bebauungsplan „Ob der Art II“, 6. Änderung inkl. örtli-
cher Bauvorschriften tritt gem. § 10 Abs. 3 BauGB mit die-
ser Bekanntmachung in Kraft. 

Der Bebauungsplan mit Begründung und örtlichen Bauvor-
schriften kann während der üblichen Dienststunden beim Rat-
haus Höchenschwand, Waldshuter Str. 2, Zimmer Nr. 10, ein-
gesehen werden. Zur Einsicht ist jedermann berechtigt, weiter 
können über den Inhalt Auskünfte erteilt werden. Der Bebau-
ungsplan kann außerdem über das Internet auf folgender Sei-
te der Gemeinde abgerufen werden: www.hoechenschwand.
de/RATHAUS/Bebauungsplaene 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine beachtliche Verletzung 
der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans sowie ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich 
werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungsvorgangs 
begründen soll, ist darzulegen. Dies gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.   
Wir verweisen auf § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB. Demnach 
kann für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermö-
gensnachteile durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Pflichtigen Entschädigung beantragt werden. Gem. § 44 Abs. 
4 BauGB erlischt der Entschädigungsanspruch, wenn er nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, beantragt wird. 
  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 u. 5 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Ge-

meinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
  
Höchenschwand, den 27. Juli 2022 
  
Sebastian Stiegeler 
Bürgermeister 
 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplans  
„Heppenschwand“, 3. Änderung  
mit örtlichen Bauvorschriften   
Der Gemeinderat der Gemeinde Höchenschwand hat in sei-
ner öffentlichen Sitzung vom 18. Juli 2022 die 3. Änderung 
des Bebauungsplans „Heppenschwand“ inkl. örtlicher Bauvor-
schriften im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB als 
Satzung beschlossen. 
  
Räumlich umfasst das Planungsgebiet nur das in der Karte 
dargestellte Flurstück Nr. 3050 mit 726 m² im Ortsteil Hep-
penschwand. Mit der Bebauungsplanänderung sollen die 
baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um das 
bestehende Gebäude nach Osten erweitern zu können. 
  
Der Bebauungsplan „Heppenschwand“, 3. Änderung inkl. 
örtlicher Bauvorschriften tritt gem. § 10 Abs. 3 BauGB mit 
dieser Bekanntmachung in Kraft. 

  
Der Bebauungsplan mit Begründung und örtlichen Bauvor-
schriften kann während der üblichen Dienststunden beim Rat-
haus Höchenschwand, Waldshuter Str. 2, Zimmer Nr. 10, ein-
gesehen werden. Zur Einsicht ist jedermann berechtigt, weiter 
können über den Inhalt Auskünfte erteilt werden. Der Bebau-
ungsplan kann außerdem über das Internet auf folgender Sei-
te der Gemeinde abgerufen werden: www.hoechenschwand.
de/RATHAUS/Bebauungsplaene 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine beachtliche Verletzung 
der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans sowie ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich 
werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungsvorgangs 
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Bebauungsplan „Heppenschwand“ und örtl. Bauvorschrif-
ten, 3. Änderung im beschleunigten Verfahren gem. § 13a 
BauGB  
a)  Beschlussfassung über die Stellungnahmen aus der Of-

fenlage und  Behördenbeteiligung 
b) Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
  
Der Gemeinderat hat auf Antrag einer Familie in Heppen-
schwand, die das bestehende Wohngebäude erweitern möch-
te, dem Planungsbüro Kaiser den Auftrag gegeben, den be-
stehenden Bebauungsplan zu ändern. Herr Kaiser trug vor, 
dass in diesem Verfahren die Behördenbeteiligung und Offen-
lage erfolgt ist. Es wurden weder von den beteiligten Trägern 
öffentlicher Belange noch aus der Nachbarschaft Bedenken 
oder Anregungen vorgetragen, so dass der Bebauungsplan 
nun verabschiedet werden kann. 
  
Der Gemeinderat fasst folgende einstimmigen Beschlüsse:   
a)  Der Gemeinderat beschließt das Ergebnis der Abwägungen 

zu den eingegangenen Stellungnahmen aus der Offenlage 
des Planentwurfes in der Fassung vom 09.05.2022 gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB. 

  
b)  Der Gemeinderat billigt die endgültige Fassung zum Be-

bauungsplan „Heppenschwand“, 3. Änderung inklusiv örtli-
cher Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren gemäß § 
13 a BauGB in der Fassung vom 18.07.2022 und beschließt 
die Satzung gemäß § 10 BauGB.   

  
Bebauungsplan „Ob der Art II“, Ortsteil Strittberg, 6. Ände-
rung im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB  
a)  Beschlussfassung über die Stellungnahmen aus der Of-

fenlage und Behördenbeteiligung 
b) Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
  
Der Gemeinderat hat sich mit dem Bebauungsplan „Ob der 
Art II“ mehrfach und intensiv beschäftigt und mit dem Pla-
nungsbüro Kaiser die aktuell gültige Fassung wie auch die 
neue Fassung mehrfach beraten. Nach der Offenlage und Be-
hördenbeteiligung muss nun die Abwägung der eingegange-
nen Stellungnahmen erfolgen. 
  
Die Aufstellung zur 6. Änderung des Bebauungsplanes „Ob 
der Art II“ ist mit der Notwendigkeit der Anpassung der Fest-
setzungen auf der Grundlage der aktuellen Bestandsituation 
und den Wünschen verschiedener Grundstückseigentümer im 
Planbereich begründet. 
  
Planer Ernst Kaiser trug dann die eingegangen Stellungnah-
men und Anregungen im Detail vor und gab jeweils eine Emp-
fehlung ab, ob diese lediglich zur Kenntnis genommen oder in 
den Bebauungsplan aufgenommen werden sollen. 
  
In der Stellungnahme des Landratsamts, Bereich Abwasser, 
wird darum gebeten, eine textliche Änderung bezüglich der 
Vorgaben zur Versickerung des Niederschlagswassers bei Zu-
fahrten und Wegen vorzunehmen. Allerdings würde dadurch 
eine Ungleichbehandlung zwischen bebauten und noch nicht 
bebauten Grundstücken entstehen, so dass Herr Kaiser emp-
fahl, die Formulierung zu belassen. 
  
Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss, die Fest-
setzungen unter Nr. 7 – Zufahrten und Wege- nicht zu ändern. 
  
Der Bereich Gewässer/Grundwasserschutz/Wasserrecht wies 
darauf hin, dass Grundstücke, die sich im Bereich des Was-
serschutzgebietes für die Furthquelle befinden, nicht bzw. 
nur unter Auflagen bebaut werden dürfen. Aus diesem Grund 
müssen zwei Grundstücke aus dem Geltungsbereich der jetzt 
vorgestellten 6. Änderung entfernt werden. Somit gilt in die-

begründen soll, ist darzulegen. Dies gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
  
Wir verweisen auf § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB. Demnach 
kann für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermö-
gensnachteile durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Pflichtigen Entschädigung beantragt werden. Gem. § 44 Abs. 
4 BauGB erlischt der Entschädigungsanspruch, wenn er nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, beantragt wird. 
  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 u. 5 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
  
Höchenschwand, den 27. Juli 2022 
  
Sebastian Stiegeler Bürgermeister 
 

 
AUS DEM GEMEINDERAT

Das Wichtigste aus der öffentlichen Ge-
meinderatssitzung vom 18. Juli 2022 
Bürgerfrageviertelstunde  

Ein Anlieger in der Panoramastraße fragte nach dem Grund für 
die Bebauungsplanänderung unter Top 2. Bürgermeister Stie-
geler erläuterte, dass der Eigentümer des Grundstücks eine 
andere Bebauung plant als im bestehenden Bebauungsplan 
vorgesehen. Da die Gemeinde das Vorhaben positiv sieht, soll 
ihm dies durch die Änderung der Bauvorschriften ermöglicht 
werden.   
  
Bebauungsplan „Flst. 837/1 Panoramastraße“ und 
örtl. Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren 
gem. § 13a BauGB  
- Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
  
Im Gemeinderat hatte der Eigentümer des Grundstücks Nr. 
837/1 ein Vorhaben vorgestellt, das nicht dem aktuellen Bebau-
ungsplan entspricht, aber auf ein positives Echo des Gemein-
derats gestoßen ist. Nach Prüfung durch das Planungsbüro 
Kaiser ist ein eigener Bebauungsplan für dieses Grundstück 
schneller und einfacher machbar als eine B-Plan-Änderung, 
weshalb heute hierfür ein Aufstellungsbeschluss gefasst wer-
den soll. Herr Kaiser vom Planungsbüro erläuterte, dass der 
bestehende Plan aus dem Jahr 1983 stammt, danach wäre 
ein sehr großes Gebäude auf dem Grundstück möglich. Der 
Eigentümer möchte jedoch drei kleinere Wohneinheiten er-
richten, was an dieser Stelle eine Auflockerung des Bestands 
darstellen und sich positiv auf das Gesamtbild auswirken wür-
de. Die Details müssen im weiteren Verfahren noch definiert 
werden. Der Gemeinderat fasste folgenden einstimmigen Be-
schluss: 
  
Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung des Bebauungs-
planes „Flst. 837/1 Panoramastraße“ mit örtlichen Bauvor-
schriften im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a Bauge-
setzbuch. 
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sem Bereich die bisherige Fassung des Bebauungsplanes wei-
ter. 
  
Ansonsten sind von den Fachbehörden lediglich redaktionelle 
Änderungsvorschläge berücksichtigt und teilweise in die Fest-
setzungen übernommen worden. 
  
Von privater Seite ging eine Stellungnahme ein, die sich vor 
allem gegen die Bestimmung der Abstandsregelung von Ga-
ragen zur Straßenbegrenzungslinie mit 5,50 m wendet und 
hier einen Abstand von 3,50 m für ausreichend hält. Diese 
Bestimmung wurde vom Gemeinderat ausführlich im Zuge 
der Aufstellung der Bebauungsplanänderung diskutiert und 
schließlich so beschlossen. 
  
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Regelung zum 
Abstand zwischen Garagen und der Straßenbegrenzungslinie 
mit 5,50 m beizubehalten. 
  
Eine weitere private Stellungnahme von zwei weiteren Grund-
stückseigentümern bezweifelt grundsätzlich die Notwendigkeit 
der Änderung des Bebauungsplanes. Des Weiteren wendet 
man sich gegen die Bestimmung, dass die Zahl der zulässigen 
Wohnungen von der möglichen Stellplatzanzahl auf eigenem 
Gelände abhängig gemacht wird. Planer Kaiser führte hier als 
Begründung an, dass den Grundstückseigentümern somit die 
Möglichkeit einer größeren Ausnutzung des Grundstücks und 
damit Schaffung von mehr Wohnraum gegeben werden soll. 
Außerdem wendet sich die Stellungnahme gegen die neu ge-
schaffene Ausnahmeregelung vom allgemeinen Wohngebiet, 
indem künftig Ferienwohnungen zulässig sind. Hierzu verwies 
Planer Kaiser auf die Überlegungen der Gemeinde, dass auch 
eine touristische Nutzung möglich sein soll, was für Höchen-
schwand als Gemeinde mit klarem Tourismusprofil selbstver-
ständlich ist. Die Bedenken, dass sich der Gebietscharakter 
dadurch ändern könnte, werden nicht geteilt. Die eingelegten 
Bedenken wurden durch einen Fachanwalt geprüft. Im Ergeb-
nis sind diese zurückzuweisen und ergeben keine Notwendig-
keit zur Änderung des Bebauungsplans. 
  
Der Gemeinderat fasste dann einstimmig folgende Beschlüsse: 
a)  Der Gemeinderat beschließt das Ergebnis der Abwägungen 

zu den eingegangenen Stellungnahmen aus der Offenlage 
des Planentwurfes in der Fassung vom 28.3.2022 gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB. 

  
b)  Der Gemeinderat billigt die endgültige Fassung zum Be-

bauungsplan „Ob der Art II“, Ortsteil Strittberg, 6. Änderung 
inklusiv örtlicher Bauvorschriften im vereinfachten Verfahren 
gemäß § 13 BauGB in der Fassung vom 18.07.2022 und be-
schließt die Satzung gemäß § 10 BauGB.   

  
Breitbandausbau: Ausschreibungsergebnis und Beschluss 
über die Vergabe der weiteren Tiefbauarbeiten nach Insol-
venz der Fa. Stark Energies 
  
Wie bekannt, ging die Fa. Stark Energies leider insolvent, so 
dass die noch ausstehenden Arbeiten, vor allem in den Orts-
teilen Tiefenhäusern, Segalen und Höchenschwand nun nach 
anwaltlicher Beratung und Abklärung mit dem Fördermittel-
geber neu ausgeschrieben werden musste. Bei der EU-wei-
ten Ausschreibung wurden zwei Angebote für die Gemeinde 
Höchenschwand eingereicht. In anderen IKZ 8-Gemeinden 
waren es teilweise nur ein oder sogar gar kein Angebot wie in 
Schluchsee und Bernau. 
  
Nach der Submission am 04.07. und Prüfung durch das Pla-
nungsbüro Gutmann konnten beide Angebote gewertet wer-
den. Der annehmbarste Bieter ist die Fa. Klefenz, die aktuell 
auch in der Poststraße arbeitet. 

Obwohl die Angebotssumme erheblich über der Kostenschät-
zung liegt, wird empfohlen, die Ausschreibung nicht aufzuhe-
ben und den Auftrag zu vergeben. Bei einer erneuten Aus-
schreibung kann nicht garantiert werden, dass überhaupt ein 
Angebot eingeht bzw. dass der Preis dann günstiger wäre. 
  
Nach Rücksprache mit der Fa. Klefenz kann mit einem Baube-
ginn ab Ende September bis Mitte Oktober gerechnet werden. 
In der Diskussion wurde von Gemeinderat Dominik Ebner nach 
einer Gesamtkalkulation unter Berücksichtigung der inzwi-
schen durch die Insolvenz entstandenen Mehrkosten gefragt. 
Rechnungsamtsleiter Michael Herr bezifferte dies auf ca. 5,8 
Mio. Euro, wobei keine Erhöhung der Fördermittel zu erwarten 
ist. Damit sind ca. 2,2 Mio. Euro an Eigenmitteln durch Kredite 
zu finanzieren. Er erwartet einen jährlichen Fehlbetrag, der von 
der Zahl der angeschlossenen Teilnehmer abhängt, weil sich 
hieraus die Pachteinnahmen der Gemeinde ergeben. Je höher 
die Zahl der abgeschlossenen Verträge mit dem Anbieter, des-
to geringer der Fehlbetrag. Auf Nachfrage von Gemeinderat 
Markus Dischinger, wann mit dem Einspeisen von Inhalten ge-
rechnet werden kann, erwiderte Bürgermeister Stiegeler, dass 
es hierfür keine konkrete Zusage gibt. Der Landkreis wird das 
Netz erst an die Fa. Stiegeler übergeben, wenn es fertig aus-
gebaut ist, ein Zeitpunkt wird hierfür nicht genannt. Es fehlen 
derzeit immer noch Teilstücke im Backbone-Netz des Kreises. 
  
Derzeit wird von der Firma Klefenz noch abgeklärt, ob mit den 
Bauarbeiten auch ein Pauschalpreis für den privaten Hausan-
schluss angeboten werden kann. 
  
Der Gemeinderat fasste dann folgenden einstimmigen Be-
schluss: 
  
Der Gemeinderat vergibt die Restarbeiten im Breitbandausbau 
an die Fa. Klefenz zum Angebotspreis von brutto 2.972.495,79 
Euro. 
    
Bekanntgaben, Verschiedenes  
 
a) Halle Attlisberg 
Der Einbau des neuen Notausgangs wird nach den Handwer-
kerferien ab der KW 34 erfolgen, die Vereine wurden über den 
Zeitplan bereits informiert. 
  
b)  Sanierung Poststraße   
Während der Handwerkerferien vom 01. – 19.08. ruht die Bau-
stelle, sie wird für diese Zeit befahrbar gemacht. Hier liegt man 
nach heutigem Stand im Zeitplan. 
  
c)  Corona-Studie in der Kita Höchenschwand   
Die Kindertagesstätte Höchenschwand hat während der Coro-
na-Pandemie Daten für wissenschaftliche Zwecke erhoben und 
weitergeleitet, wofür jetzt als Dank eine Urkunde überreicht 
wurde. 
  
Der Vorsitzende berichtete, dass Höchenschwand bereits sehr 
früh in der Pandemie damit begonnen hat, das Abwasser auf 
Coronaviren zu prüfen, um hier ebenfalls Daten liefern zu kön-
nen. 
  
d)  Grundsteuerreform   
Bürgermeister Stiegeler informierte, dass am 28.07. eine 
Sprechstunde des Gutachterausschusses Bad Säckingen im 
Rathaus Höchenschwand abgehalten wird, um Fragen zur neu-
en Grundsteuer für die Bürger zu beantworten.   
  
Wünsche und Anträge aus dem Gemeinderat 
  
Gemeinderätin Daniela Kirner-Arnold berichtete von positi-
ven Rückmeldungen aus der Bevölkerung bezüglich der neu 
aufgestellten Abfallbehälter. Gleichzeitig regte sie an, z.B. im 
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Abholtermin Gelber Sack und Blaue Tonne 
Nächster Abholtermin 
  
für den Gelben Sack ist am Montag, 01. August 2022   
für die Blaue Tonne am  Freitag, 29. Juli 2022 

Die Abfuhr beginnt um 6:00 Uhr.  
Die Gemeindeverwaltung bittet darauf zu achten, dass die gel-
ben Säcke nicht zu früh an die Straßen gestellt werden. Die 
Säcke gehen oft schon vor dem eigentlichen Abholtag kaputt 
und die Inhalte werden dann durch den Wind, Vögel oder an-
dere Tiere verteilt. Ebenfalls sollten die Säcke beschwert wer-
den, denn durch die leider heftigen Winde werden diese sonst 
durch die Gegend geweht. 
Außerdem ist es natürlich kein schöner Anblick, wenn über 
das ganze Wochenende vor dem Abholungstag die Säcke das 
Ortsbild prägen. 
Vielen Dank für das Verständnis und das Mitwirken. 

 
Sprechstunde mit dem Bürgermeister 
Bürgermeister Stiegeler bietet in 14-tägigem Rhythmus eine 
Bürgersprechstunde an. Die nächste Sprechstunde findet statt 
am 
Dienstag, 09. August 2022 in der Zeit von 15 bis 17 Uhr. 

Nächster Termin ist am 23. August 2022. 
Zur besseren Planung bitten wir um vorherige telefonische 
Anmeldung unter Tel. 07672-48190 oder per E-Mail unter rat-
haus@hoechenschwand.de. 
Bitte nennen Sie uns dabei auch das Thema Ihres Gesprächs-
wunsches, damit wir das Gespräch vorbereiten und Ihre Fra-
gen klären können. 

Auch außerhalb der festgelegten Bürgersprechstunden be-
steht die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch. Wenden 
Sie sich hierzu bitte ebenfalls an die oben genannten Kontakt-
daten. Vielen Dank. 
 
  
Blut ist knapp. Jede Blutspende zählt. 
Die Versorgung ist aktuell nicht gesichert. Das DRK bittet 
dringend zur Blutspende.   
Aufgehobene Corona-Restriktionen, die damit verbundene 
höhere Mobilität der Menschen und die Urlaubs-/Ferienzeit 
wirken sich negativ auf die Zahl der Blutspenden aus. Patien-
ten sind unabhängig von der Ferienzeit weiterhin dringend 
auf Bluttransfusionen angewiesen. Mit nur einer einzigen Blut-
spende kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten gehol-
fen werden. 
  
Bedingt durch die kurze Haltbarkeit (Blutplättchen sind nur bis 
zu 4 Tage haltbar) sind Patienten auf das kontinuierliche En-
gagement der Blutspender/innen angewiesen. 
  
Aktuell wird jede/r gebraucht! Das DRK bittet alle Spendewil-
ligen sich in den nächsten Tagen einen Termin zur Blutspende 
einzuplanen. 
  
Nächster Blutspendetermin:   
  
Donnerstag, dem 28.07.2022  
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr  
Haus des Gastes, Dr.-Rudolf-Eberle-Straße 3 
79862 Höchenschwand 
  
Alle verfügbaren Termine online unter: 
terminreservierung.blutspende.de  

Kurgarten einen speziellen Zigaretten-Mülleimer aufzustellen. 
Bürgermeister Stiegeler wies darauf hin, dass trotz der Erhö-
hung der Zahl an Mülleimern nun wieder an anderen Stellen 
vermehrt Müllablagerungen festzustellen sind. 
  
Gemeinderat Martin Hagenbucher bat die Verwaltung, die 
Grundstückseigentümer aufzufordern, den Bewuchs entlang 
der Straßen und Gehwege rechtzeitig zurückzuschneiden, da-
mit hier keine Behinderungen entstehen. 

 
MITTEILUNGEN DER GEMEINDE

Gutachterausschuss vor Ort 
Die Grundsteuerreform 2025 ist in aller Munde. – Der Gemein-
same Gutachterausschuss für den Landkreis Waldshut West 
möchte die Immobilienbesitzer von Höchenschwand bei der 
Abgabe der Grundsteuererklärung unterstützen: 
Am 28. Juli 2022 kommt der Leiter der Geschäftsstelle und 
Vorsitzende des Gemeinsamen Gutachterausschusses Dr. 
Bernhard Greiner nach Höchenschwand. 

Ziel der Veranstaltung ist es, den Immobilienbesitzern in und 
um Höchenschwand Fragen im Zusammenhang mit der 
Grundsteuerreform 2025 zu beantworten und im persön-
lichen Gespräch Hilfestellung bei den für die Steuererklä-
rung notwendigen Daten zu geben. 

Herr Greiner hat die aktuellen Bodenrichtwerte im Gepäck und 
kann über das GIS-Programm weitere notwendige Daten abru-
fen. Mit der Veranstaltung sollen insbesondere auch Mitbürger 
unterstützt werden, die keinen eigenen Zugang zum Internet 
haben. 
Ort der Veranstaltung: Rathaus Höchenschwand, Sitzungssaal 
Datum: 28. Juli 2022 
Uhrzeit: von 16 bis 18 Uhr  
 
  
Niederschlagswassergebühr   
Veränderungen der versiegelten Fläche oder des Versieg-
lungsgrades des Grundstücks um mehr als 10 m² (z. B. bei Fer-
tigstellung/Veränderung des Außenbereichs) sind innerhalb 
eines Monats bei der Gemeinde anzuzeigen. Veränderungen 
zu Ihren Gunsten werden auch unterhalb von 10 m² berück-
sichtigt. 
  
Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zur Niederschlags-
wassergebühr haben, können Sie sich gerne an Herrn Michael 
Herr, Tel. 07672/4819-23 wenden. 
 
 
Altpapiersammlung 
Am 
  

Samstag, 30. Juli 2022 
  
findet in der Gesamtgemeinde eine Altpapiersammlung statt. 
  
Im Ortsteil Höchenschwand sammelt der Sportverein, in den 
Ortsteilen der ehemaligen Gemeinden Amrigschwand und 
Tiefenhäusern die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäu-
sern. 
  
Das Altpapier muss gestapelt und gebündelt (mit Schnur o.ä.) 
sein. Eine Sammlung im Karton ist NICHT möglich!! 

Das Altpapier sollte ab 8.00 Uhr an den Straßenrändern depo-
niert sein. 
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Weitere Informationen:  Alle geltenden Regeln und mögli-
che Wartezeiten infolge einer Corona-Infektion finden Sie un-
ter: www.blutspende.de/corona. 
  
Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blut-
spendedienst auch über die kostenfreie Service-Hotline 
0800 - 11 949 11 

 

Öffentliche Zahlungsaufforderung   
Am 15. August werden folgende Steuern zur Zahlung fällig: 
  
3. Quartal der Grundsteuer für 2022 
3. Quartal der Gewerbesteuer für 2022 
  
Wir bitten um Einhaltung des Zahlungstermins. 
 

 
Kooperation zur Grafschaft Hauenstein 
Zusammen mit elf Gemeinden und den Einungsmeistern hat 
der Landkreis eine Kooperation zur Grafschaft Hauenstein ge-
gründet. Mit der Kooperation soll die Geschichte der Region 
lebendig gemacht werden. Anlässlich des Jubiläums 650 Jah-
re Hauensteiner Einung im Jahr 2021 wurde die Idee entwi-
ckelt, die umfangreiche Geschichte der Region aufzuarbeiten, 
sichtbar und erlebbar zu machen. Die vielfältigen Themen der 
Geschichte der Region sollen mit unterschiedlichen Projekten 
sichtbar und erlebbar gemacht werden. So wird zum Beispiel 
in Höchenschwand mit der Kooperation zusammen ein The-
menweg zu Sagen und Mythen der Gemeinde erstellt. Mit 
Fördermitteln des Naturparks Südschwarzwald soll der Weg 
entsprechende Informationstafeln erhalten. Der Weg führt auf 
vorhandenen Wegen im Bereich Kreuzstein, Dreherhäuslewei-
her auf einem Rundweg, der ca. 7km Länge haben wird. Dane-
ben werden neue Projekte in geschichtlichen Zusammenhang 
mit der Grafschaft Hauenstein initiiert und angestoßen. Mit 

diesen Projekten werden sowohl die Einheimischen als auch 
die Touristen für den Wert des Natur- und Kulturerbes sensibi-
lisiert. Die Abteilung Tourismus des Landratsamtes wird künftig 
als Koordinierungsstelle wirken und stellt Förderanträge, bün-
delt und pflegt alle Themen und Projekte und regt neue Pro-
jekte an. Gemeinsam werden die Projekte und die Geschichte 
der Region nach Außen dargestellt mit einer geplanten eige-
nen Website und Printprodukten. Die Gründung der Koope-
ration wurde im Zechenwihler Hotzenhaus vorgenommen, bei 
der die Kooperationsvereinbarung unterschrieben wurde.  

 
 
Pflegestützpunkt – Informationen 
und individuelle Beratung rund um 
das Thema Pflege   
Außensprechstunde im Haus des Gas-
tes: 

  
Donnerstag, den 25. August 2022 von 15.00 Uhr – 17.00 Uhr 
  
Termine können nur nach vorheriger Vereinbarung stattfin-
den   
  
Die zuständige Beraterin ist Frau S. Hiob 
  
Terminvereinbarung unter Tel. Nr.: 07751/86-4290 oder per 
E-Mail: 
simone.hiob@landkreis-waldshut.de 
  
 
 
Corona Testzentrum Höchenschwand 
Beim Haus des Gastes 
Dr.-Rudolf-Eberle-Str. 3 
79862 Höchenschwand 
  
Mit und ohne Termine: 
• Antigenschnelltests Bürgertestung gem. §4a TestV 
• Kinder Lolly-Tests gem. §4a TestV 

Öffnungszeiten: 
Mo, Mi, Fr 9:00 – 12:00 Uhr 
Di, Do  9:00 - 12:00 und 15:30 - 17:00 Uhr 
Sa, So, Feiertage 9:00 - 12:00 Uhr 

Termine online unter: 
www.testtermin.de 

Sie können sich auch direkt am Testzentrum, über einen QR-
Code oder persönlich bei uns spontan 
einen Termin reservieren. 
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                                    Zweckverband 
              Gruppenwasserversorgung 
                     Höchenschwanderberg 
                             (Körperschaft des öffentlichen Rechts) 

Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Höchenschwanderberg, beliefert 7 Gemeinden mit Trinkwasser 
aus einem Grundwasservorkommen im Albtal bei St. Blasien. Umfangreiche Anlagen und Pumpwerke bringen 
das Trinkwasser über mehr als 60km Verbundleitungen zum Verbraucher. Täglich werden über 26 000 Menschen 
jederzeit mit Trinkwasser bester Qualität aus den Tiefen des Südschwarzwaldes versorgt.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (m/w/d) 
oder Elektrofachkraft (m/w/d) 

oder auch einen geschickten Handwerker (m/w/d) 
mit dem Willen zur Fortbildung in der Wassertechnik.

IHR AUFGABENGEBIET:
≈ Bedienung und Überwachung von Maschinen und  
 Anlagen in der Wasserversorgungstechnik
≈ Unterhaltungs-, Reinigungs-, u. Instandhaltungs- 
 arbeiten unserer umfangreichen Wasserversorgungs- 
 anlagen
≈ Installations-, Instandhaltungs-, und Reparatur- 
 arbeiten an elektrischen Anlagen, sowie Fehler- 
 suche und -behebung in der Steuerungstechnik  
 sowie in der Mess- und Regeltechnik
≈ Reparatur und Verlegung von Rohrleitungen und  
 Hausanschlussleitungen
≈ Erkennen und Reagieren auf Betriebsstörungen
≈ Alle anfallenden Arbeiten im Betriebsablauf

IHRE VORAUSSETZUNGEN:
≈ Abgeschlossene Ausbildung     
≈ Fahrerlaubnis der Klassen B/BE     
≈ Übernahme von Rufbereitschaft
≈ Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, 
 Eigeninitiative, selbständiges Arbeiten   
≈ SPS-Kenntnisse von Vorteil

Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag 
für Versorgungsbetriebe (TV-V) mit Zusatz-
versorgung. Die Eingruppierung erfolgt 
entsprechend Ausbildung und Berufserfahrung.

Bewerbungen richten Sie bitte  an den
Zweckverband Gruppenwasserversorgung Höchenschwanderberg
Waldshuter Straße 2, 79862 Höchenschwand, Telefon 0 76 72/4819-23. 
Auskünfte erteilt Verbandsrechner Michael Herr: michael.herr@hoechenschwand.de
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Bekanntmachung 
 

Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht für das Rechnungsjahr 2021 des Gemeindeverwaltungsverbandes 
St.Blasien liegt in der Zeit von Montag, den 01. August 2022 bis Dienstag, den 09. August 2022 im Rathaus              
St. Blasien –Zimmer 21- während der üblichen Dienstzeit zur Einsicht durch den Bürger und Abgabepflichtigen gemäß     
§ 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg aus. 
 
St. Blasien, den 18. Juli 2022 
 
 
 
Adrian Probst 
Verbandsvorsitzender 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses 2021 
(Anlage 20 zu § 95 b Abs. 1 GemO) 
 
Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt die Verbandsversammlung am 04. Juli 
2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest: 

 
1. Ergebnisrechnung  

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 74.453,99 € 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen -62.033,68 € 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 12.420,31 € 

1.4 Außerordentliche Erträge 0,00 € 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 0,00 € 

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 12.420,31 € 

2. Finanzrechnung  

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 71.965,76 € 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -73.191,49 € 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) -1.225,73 € 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 € 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -0,00 € 

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 0,00 € 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) -1.225,73 € 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € 

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 u. 2.9) 0,00 € 

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) -1.225,73 € 

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen -2,40 € 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 106.123,65 € 

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) -1.228,13 € 

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) 104.895,82 € 

3. Bilanz  

3.1 Immaterielles Vermögen 0,00 € 

3.2 Sachvermögen 3.218,28 € 
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3.3 Finanzvermögen 105.045,53 € 

3.4 Abgrenzungsposten 0,00 € 

3.5 Nettoposition 0,00 € 

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 108.263,81 € 

3.7 Basiskapital 0,00 € 

3.8 Kapitalrücklagen 104.970,00 € 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 € 

3.10 Sonderposten 3.218,28 € 

3.11 Rückstellungen 0,00 € 

3.12 Verbindlichkeiten 75,53 € 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 € 

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 108.263,81 € 

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 

 (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO) 
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5. Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist der Rechtsaufsichtsbehörde mitzuteilen. 
 
St. Blasien, den 18. Juli 2022 
 
 
 
Adrian Probst 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
 
Die Verbandsversammlung hat in seiner Sitzung am 04. Juli 2022 den vorstehenden Antrag genehmigt und das 
Ergebnis der Jahresrechnung 2021 beschlossen. 
 
St. Blasien, den 18. Juli 2022 
 
 
 
Adrian Probst 
Verbandsvorsitzender 

LANDRATSAMT WALDSHUT

Kein Frischholzeinschlag zum  
gegenwärtigen Zeitpunkt! 
Das Kreisforstamt bittet die Waldbesitzer, in den kommenden 
Wochen auf planmäßigen Frischholzeinschlag zu verzichten, 
da eine zeitnahe Vermarktung aufgrund der anstehenden 
Sommerpause der Sägewerke nicht möglich ist. Bereits jetzt 
eingeschlagenes Holz droht bis zum Verkauf im Spätsommer 
ein Wertverlust durch Bläuepilze. 
Aufgrund der Witterung ist der Anfall von Borkenkäferholz re-
gional immer noch sehr hoch. Dieses Holz hat aufgrund der 
Forstschutzsituation absoluten Vorrang in der Vermarktung. 
Bevor Waldbesitzer einen Holzhieb planen, sollten diese sich 
immer mit dem örtlichen Revierleiter in Verbindung setzen, 
um die mögliche Holzaushaltung und den Hiebszeitpunkt ab-
zusprechen. Dies ist absolut notwendig, um finanzielle Einbu-
ßen zu vermeiden. 
Das Kreisforstamt wird die Waldbesitzer informieren, wann der 
Frischholzeinschlag wieder aufgenommen werden kann. 
  
 
Verbot des Anzündens oder Unterhaltens  
von Feuer in den Wäldern im Landkreis   
Anhaltende Trockenheit und die Hitzewelle erhöhen die 
Waldbrandgefahr im Landkreis Waldshut deutlich. Laut 
Prognose des Deutschen Wetterdienstes steigt Wald-
brandgefahrenindex im Landkreis in den kommenden Ta-
gen auf die höchste Stufe 5. Landratsamt erlässt ein Verbot 
über das Anzünden und Unterhalten von Feuer im Wald.    
Die durch den Klimawandel bedingte Trockenheit der vergan-
genen Jahre hat in unseren Wäldern zu einem Fichtensterben 
auf zahlreichen, teilweise auch riesigen Flächen geführt, wo-
durch die Feuergefahr auch in unserer Region massiv angestie-
gen ist. Was man bislang allenfalls aus mediterranen Ländern 
oder den Sandböden Ostdeutschland kannte, ist inzwischen 
auch für den Südschwarzwald und den Hochrhein ein realisti-
sches Szenario: Großflächige Waldbrände in unserer waldrei-
chen Region.   

Aufgrund der andauernden Trockenheit besteht eine stark er-
höhte Waldbrandgefahr. Das Landratsamt Waldshut hat daher 

mit Gültigkeit zum 12. Juli 2022 eine Polizeiverordnung erlas-
sen. Diese sieht ein Verbot des Anzündens oder Unterhaltens 
von Feuer oder offenen Lichtes im Wald oder in einem Abstand 
von weniger als 100 m vom Wald vor. Dieses Verbot gilt auch 
innerhalb eingerichteter und gekennzeichneter Feuerstellen, 
wie beispielsweise Grillplätzen. Die Verordnung bleibt bis zum 
12. August 2022 in Kraft. Sie ist einsehbar auf der Homepage 
des Landkreises: https://www.landkreis-waldshut.de/aktuel-
les/bekanntmachungen. 
  
Wind und trockenes Herbstlaub können dazu führen, dass 
selbst kleine Feuer sich schnell ausbreiten und zu einer gro-
ßen Gefahr werden können. Falls eine Waldfläche geräumt 
werden muss, kann das Restholz auf Haufen gesetzt werden. 
Eine Alternative kann zu gegebener Zeit auch das Hacken und 
Mulchen darstellen. Waldbesitzer können jederzeit Rat beim 
zuständigen Revierförster einholen.  
 
 

DAS STANDESAMT

Eheschließungen
22. Juli 2022 
Jessica Ostermann und Sascha Thorsten Jörres, Bergstr. 2 

Herzlichen Glückwunsch! 

 
DIE JUBILARE DER GEMEINDE

Anita Baumgartner, Strittberg 26 07.08. 86 Jahre 
Heinrich Haberzettl, Waldshuter-Str. 10 10.08. 83 Jahre 
Hanno Riedel, Chr.-Gotth.-Hirsch-Str. 3 19.08. 81 Jahre  
Brunhilde Zanotti, Heppenschwand 13 20.08. 83 Jahre 
Bernhard Ketterer, Strittberg 25 21.08. 78 Jahre 
Gertrud Welte, Strittberg 35 26.08. 79 Jahre 



MITTWOCH, 27. JULI 202212

TOURISTINFORMATION HÖCHENSCHWAND

Veranstaltungen und Konzerte der  
Tourist-Information im August 2022  
Montag, 1. August 2022  
 Tierisches Fotoshooting - Nutzen Sie die Zeit und las-

sen Sie sich mit Ihrem tierischen Liebling an der Dorf-
schmiede fotografieren. Das Fotoshooting und ein Foto 
sind kostenlos. Voranmeldung unter 07672 1481 

14:00 Kinderferienprogramm: Besuch bei der Feuerwehr 
Treffpunkt an der Feuerwehrhalle Höchenschwand, ab 
6 Jahren, Dauer 1 1/2 Stunden, Voranmeldung bei der 
Tourist-Information unter 07672 48180 

Dienstag, 2. August 2022  
15:00 Auf dem Weg zum Urwald „Geführte Bannwaldwande-

rung ab dem Wanderparkplatz „Schwarzabruck“ - Dau-
er ca. 3 - 4 h, Voranmeldung bis 10 Uhr bei der Tou-
rist-Information unter 07672 48180, 5 € pro Person“ 

14:30 Tontopftrommeln Du magst Musik und trommelst 
gerne? Dann komm´ zu uns in die Kita und baue Dei-
ne eigene, individuelle Tontopftrommel. Was Du dafür 
brauchst: einen Tontopf mit einem Durchmesser von 
ca. 20 cm und einer kreisrunden Öffnung im Boden, für 
Kids im Alter von 8 - 10 Jahren, Dauer ca. 2 Stunden 

19:30 Abendwanderung rund um Höchenschwand mit ei-
nem Wanderführer. Erkunden Sie gemeinsam das „Dorf 
am Himmel“. Voranmeldung bis 10 Uhr bei der Tou-
rist-Information Höchenschwand unter 07672 48180 

Mittwoch, 3. August 2022  
14:00 Schnupperklettern Treffpunkt am Rothaus-Zäpfle-Turm, 

Bezahlung vorweg in der Tourist-Information, Kosten: 
10€, ab 10 Jahren 

13:00 Geführte Schwarzwald-Wanderung ab dem Haus des 
Gastes geht es auf einer 10 km langen Wanderung an 
die Staumauer vom Schluchsee. Einkehr bei der Stau-
mauer und Rückfahrt mit dem Bus. Die Wanderung ist 
kostenlos. Voranmeldung bis 10 Uhr unter 07672 48180 
oder info@hoechenschwand.de 

Donnerstag, 4. August 2022  
14:30 Gartenstecker aus Glasflaschen Sommerferien zu Hau-

se? Damit Euer Garten noch schöner wird gestalten wir 
mit Euch Gartenstecker aus Glasflaschen. Gerne könnt 
Ihr Geschenkbänder aus Stoff mitbringen. In der Kita 
Höchenschwand, für Kids im Alter von 6 - 10 Jahren, 
Dauer ca. 1 1/2 Stunden 

19:30 Galakonzert mit dem Glenn Miller Orchestra
  Das Haus des Gastes wird zum Swingtempel und bringt 

das Gefühl der 30/40er Jahre zurück. Kartenvorver-
kauf bei der Tourist-Information Höchenschwand unter 
07672 48180 oder unter www.reservix.de 

Freitag, 5. August 2022  
17:00 Boule spielen für Familien mit dem Partnerschafts-

verein Arradon Höchenschwand mit anschließendem 
Apèro, für Kids ab 10 Jahren mit erwachsener Beglei-
tung. Wer Boule (Boccia) Kugeln hat, kann diese gerne 
mitbringen. Voranmeldung in der Tourist-Information 
unter 07672 48180 

14:00 Schwarzwälder Speckwanderung Interessieren Sie 
Fragen rund um die Herstellung von Speck? Gehen 
Sie mit unserem Wanderführer auf Tour mit Einkehr im 
Wirtshaus. Anmeldung bis 10 Uhr, 7 € inkl. Speckessen 

20:00 Abschlusskonzert der Sommersing-Woche im Haus 
des Gastes in Höchenschwand. Musikalische Stücke, 
welche während dieser Woche einstudiert wurden wer-
den Ihnen an diesem Abend vorgetragen. Eintritt frei 

Samstag, 6. August 2022  
14:00 Kräuterwanderung
  Wunderschöne Wanderwege führen uns in die Pflan-

zenwelt rund um Höchenschwand – oft mit Alpensicht. 
Zurück geht es dann per Bus (nicht im Preis inbegriffen). 
15 € pro Person, Anmeldung über die Tourist-Informati-
on bis Fr. 16 Uhr 

Sonntag, 7. August 2022  
10:00 Sonntagskonzert mit dem Musikverein Hochsal. Im 

Saal des Haus des Gastes. Eintritt frei. 
Montag, 8. August 2022  
17:00 Kino im großen Saal im Haus des Gastes, weitere 

Informationen können den Plakaten im Ort entnommen 
werden 

Dienstag, 9. August 2022  
19:30 Abendwanderung rund um Höchenschwand mit ei-

nem Wanderführer. Erkunden Sie gemeinsam das „Dorf 
am Himmel“. Voranmeldung bis 10 Uhr bei der Tou-
rist-Information Höchenschwand unter 07672 48180 

15:00 Kakerlaki „Clown Theater“ im Kurgarten, bei schlech-
tem Wetter im Haus des Gastes, für jedes Alter, Eintritt 
frei 

Mittwoch, 10. August 2022  
10:00 Kinderferienprogramm: Lichterhäuschen basteln 

Treffpunkt bei Frau Steinmetz, für Kids von 8-12 Jahre, 
Getränk mitbringen, Voranmeldung in der Tourist-Infor-
mation unter 07672 48180 

14:00 Geführte Schwarzwald-Wanderung ab dem Haus des 
Gastes nach St. Blasien mit Einkehr vor Ort. Rückfahrt 
mit dem Bus. Die Wanderung ist kostenlos. Voranmel-
dung bis 10 Uhr bei der Tourist-Information 

14:00 Schnupperklettern Treffpunkt am Rothaus-Zäpfle-Turm, 
Bezahlung vorweg in der Tourist-Information, Kosten: 
10€, ab 10 Jahren 

Donnerstag, 11. August 2022  
9:00 Fahrradcheck, Fahrradparcours und allgemeien Regeln 

kennenlernen  mit der Verkehrswacht Waldshut ab 6 
Jahren, Mitbringen: eigenes Fahrrad, Getränk 

Sonntag, 14. August 2022  
10:00 Sonntagskonzert mit der Schiltwalder Blaskapelle. Im 

Saal des Haus des Gastes. Eintritt frei. 
10:00 Gourmet-Wanderung  mit Frau Balmer ab dem Land-

haus in Tiefenhäusern. 39 € inkl. Wanderung und Mehr-
gangmenü, Anmeldung bei der Tourist-Information bis 
Freitag 16 Uhr 

Dienstag, 16. August 2022  
15:00 Vorlese- und Bastelnachmittag im Gemeindezentrum 

für Kinder von 6 - 10 Jahren, Dauer ca. 2 Stunden 
15:00 Auf dem Weg zum Urwald „Geführte Bannwaldwa-

nderung ab dem Wanderparkplatz „Schwarzabruck“ 
- Dauer ca. 3 - 4 h, Voranmeldung bis 10 Uhr bei der 
Tourist-Information unter 07672 48180, 5 € pro Person“ 

19:30 Abendwanderung rund um Höchenschwand mit ei-
nem Wanderführer. Erkunden Sie gemeinsam das „Dorf 
am Himmel“. Voranmeldung bis 10 Uhr bei der Tou-
rist-Information Höchenschwand unter 07672 48180 

Mittwoch, 17. August 2022  
14:00  Schnupperklettern Treffpunkt am Rothaus-Zäpfle-Turm, 

Bezahlung vorweg in der Tourist-Information, Kosten: 
10€, ab 10 Jahren 

14:00 Geführte Schwarzwald-Wanderung ab Haus des Gas-
tes zur Brauereigaststätte Waldhaus, mit Einkehr und 
Bus-Rückfahrt. Anmeldung bis 10 Uhr unter 07672 
48180 oder info@hoechenschwand.de 

17:30 DFB-Fußballabzeichen für Jung & Alt Treffpunkt am Ra-
senplatz im Natursportzentrum, kostenlos, Dauer ca. 1 
Stunde, Mitbringen: Sportkleidung und -schuhe, Ge-
tränk, Voranmeldung bei der Tourist-Information unter 
07672 48180 

Freitag, 19. August 2022  
14:00 Schwarzwälder Speckwanderung Interessieren Sie 

Fragen rund um die Herstellung von Speck? Gehen 
Sie mit unserem Wanderführer auf Tour mit Einkehr im 
Wirtshaus. Anmeldung bis 10 Uhr, 7 € inkl. Speckessen 
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nem Wanderführer. Erkunden Sie gemeinsam das „Dorf 
am Himmel“. Voranmeldung bis 10 Uhr bei der Tou-
rist-Information Höchenschwand unter 07672 48180 

Mittwoch, 31. August 2022  
14:00 Schnupperklettern Treffpunkt am Rothaus-Zäpfle-Turm, 

Bezahlung vorweg in der Tourist-Information, Kosten: 
10€, ab 10 Jahren 

14:00 Geführte Schwarzwald-Wanderung ab dem Haus des 
Gastes nach St. Blasien mit Einkehr vor Ort. Rückfahrt 
mit dem Bus. Die Wanderung ist kostenlos. Voranmel-
dung bis 10 Uhr bei der Tourist-Information 

 
 
JUBILÄUMSTOUR – 35 Jahre 
The world famous GLENN MILLER ORCHESTRA 
directed by Wil Salden 
Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Seit 35 Jahren und insge-
samt 5.000 Konzerten verzaubert das Glenn Miller Orchestra 
unter Leitung von Wil Salden, der im Juni 2020 seinen 70. Ge-
burtstag gefeiert hat, das Publikum in ganz Europa. Das ist der 
Anlass für Wil Salden und seine Musiker auf große Jubiläum-
stour zu gehen, um die Menschen aller Altersstufen rund um 
den Globus zu begeistern. 
  Der unverwechselbare, auffallend harmonische und zugleich 
elektrisierende Sound bringt das Lebensgefühl der 30/40er 
Jahre zurück und lässt von der ersten Minute keinen Zweifel an 
dem Können der exzellenten Musiker. In der großen Big Band 
Besetzung werden zeitlose Welthits wie: In The Mood, Penn-
sylvania 6-5000, String of Pearls, Moonlight Serenade u. v. m. 
präsentiert. 
Die Originalarrangements, die unwiderstehliche Power der 
Musiker, mitreißende Spielfreude und unvergleichliche Ener-
gie machen aus jedem Auftrittsort einen Swing Tempel. 
  
Seit der Gründung vom Glenn Miller Orchestra, wird die Mu-
sikwelt immer noch mit zahlreichen unvergesslichen Tunes und 
Arrangements bereichert. So wie Coca Cola und Elvis Presley 
zum global bekannten amerikanischen Kulturgut gehören, ist 
Glenn Miller mit seiner unvergessenen Musik ein Begriff auf 
der ganzen Welt. 
  
Sichern Sie sich schon heute Ihre Tickets für einen beswingten 
Abend mit Wil Salden und dem Glenn Miller Orchestra. 
  
Donnerstag, 04.08.2022, 19.30 Uhr, Haus des Gastes, Höchen-
schwand. 
  
KARTENVORVERKAUF 
Tourist-Information Höchenschwand 0 76 72 / 48 18 0 und an 
allen bekannten Vorverkaufsstellen. 
  
WEITERE INFOS & TICKETS PER POST, 
Phone +49 61 85 / 81 86 22, 
www.glenn-miller.de 

Samstag, 20. August 2022  
Flohmarkt auf dem Parkplatz des Haus des Gastes 9-17 Uhr 
Sonntag, 21. August 2022  
10:00 Sonntagskonzert mit den fidelen Dorfmusikanten. Im 

Saal des Haus des Gastes. Eintritt frei. 
Montag, 22. August 2022  
17:00 Kino im großen Saal im Haus des Gastes, weitere Infor-

mationen können den Plakaten im Ort entnommen wer-
den 

Dienstag, 23. August 2022  
14:00 Kinderyoga im Kurpark für Kinder von 3-5 Jahren, Kos-

ten 5,00 €, Mitbringen: Isomatte oder Yogamatte, Vo-
ranmeldung bei der Tourist-Information unter 07672 
48180 

15:30 Kinderyoga im Kurpark für Kinder von 6-10 Jahren, 
Kosten 5,00 €, Mitbringen: Isomatte oder Yogamatte, 
Voranmeldung bei der Tourist-Information unter 07672 
48180 

16:45 Kinderyoga im Kurpark für Teenies ab 10 Jahren, Kos-
ten 5,00 €, Mitbringen: Isomatte oder Yogamatte, Vo-
ranmeldung bei der Tourist-Information unter 07672 
48180 

19:30 Abendwanderung rund um Höchenschwand mit ei-
nem Wanderführer. Erkunden Sie gemeinsam das „Dorf 
am Himmel“. Voranmeldung bis 10 Uhr bei der Tou-
rist-Information Höchenschwand unter 07672 48180 

Mittwoch, 24. August 2022  
14:00 Schnupperklettern Treffpunkt am Rothaus-Zäpfle-Turm, 

Bezahlung vorweg in der Tourist-Information, Kosten: 
10€, ab 10 Jahren 

14:00 Schnitzeljagd durch Wald und Wiesen mit der Berg-
wacht für Kids von 5-9 Jahren, Ende: ca. 18:00 Uhr, Vo-
ranmeldung bei der Tourist-Information unter 07672 
48180 

13:00 Geführte Schwarzwald-Wanderung ab dem Haus des 
Gastes geht es auf einer 10 km langen Wanderung an 
die Staumauer vom Schluchsee. Einkehr bei der Stau-
mauer und Rückfahrt mit dem Bus. Die Wanderung ist 
kostenlos. Voranmeldung bis 10 Uhr unter 07672 48180 
oder info@hoechenschwand.de 

18:00 Natur Resilienz Training Achtsamkeit, Wahrnehmung 
& neue Wege entdecken. Gemeinsam mit Frau Balmer 
machen Sie sich auf eine zweistündige Tour ab dem Loi-
penhaus. Kosten: 20 €, Voranmeldung Toursit-Info unter 
07672 48180 

Donnerstag, 25. August 2022  
17:00 Schupper-Tennis Treffpunkt am Rothaus-Zäpfle-Turm, 

Bezahlung vorweg in der Tourist-Information, Kosten: 
10€, ab 10 Jahren 

Freitag, 26. August 2022  
13:00 Karate Schnupperkurs  in der Sporthalle im Haus des 

Gastes,4-6 Jahre, Mitbringen: Sportbekleidung und 
Trinken, Dauer: 30 Minuten 

13:30 Karate Schnupperkurs  „in der Sporthalle im Haus des 
Gastes, ab 7 Jahre, Mitbringen: Sportbekleidung und 
Trinken, Dauer: 1 Stunde“ 

17:00 Wie lebt man im Weltall? Interessantes aus dem Alltag 
der Astronauten erzählt von Stephan Hillenbrand im 
Haus des Gastes. Kosten: 5 € 

Sonntag, 28. August 2022  
10:00 Sonntagskonzert mit der Kapelle Noochschlag. Im Saal 

des Haus des Gastes. Eintritt frei. 
Dienstag, 30. August 2022  
9:00 Der Wald vor meiner Haustüre Natur erleben, Heimat 

entdecken! Treffpunkt an der Talstation vom Höchen-
schwander Skilift, 10-14 Jahre 

15:00 Auf dem Weg zum Urwald „Geführte Bannwaldwande-
rung ab dem Wanderparkplatz „Schwarzabruck“ - Dau-
er ca. 3 - 4 h, Voranmeldung bis 10 Uhr bei der Tou-
rist-Information unter 07672 48180, 5 € pro Person“ 

19:30 Abendwanderung rund um Höchenschwand mit ei-
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Kasperle-Theater  & Kakerlaki sind wieder 
in Höchenschwand zu Gast 
Was kann es schöneres geben als das Lachen eines Kindes. 
Unter diesem Motto darf die Gemeinde Höchenschwand am 
09.08. das Clownduo Ferdinand und Beppo, auch bekannt als 
„die Kakerlakis“ herzlich willkommen heißen. 
Ab 15 Uhr sind alle Kinder eingeladen, dass Clownduo bei 
schönem Wetter im Kurgarten, ansonsten im Haus des Gastes 
anzuschauen.
Eintritt frei. 
Außerdem besucht uns die Freiburger Puppenbühne am 
29.07. um 16 Uhr im Haus des Gastes. Mit dem Stück „viel 
Dreck bei Hexe Klapperzahn“ tauchen die Kinder in die Welt 
der Hexe ein. 
Eintritt: 4,-- € pro Person, empfohlen ab 4 Jahren 

KASPER 
"VIEL DRECK BEI HEXE 
KLAPPERZAHN"
ZU GAST IN
HÖCHENSCHWAND |
HAUS DES GASTES

Freiburger Puppenbühne

2 9 .  J U L I  2 2
1 6  U H R  

E M P F O H L E N  F Ü R  K I N D E R  A B  4  J A H R E N
4  E U R O  P R O  P E R S O N

 
 
Im Rahmen des Kinderferienprogrammes wird für die Jugend-
lichen und Fahranfänger (für die Zulassung der Prüfung) ein
Erste Hilfe Kurs vom DRK angeboten:
Am 01.09.2022 von 8:00 - 16:00 Uhr 
Kosten: 50 € pro Person 
Alter: ab 16 Jahren 
Ort: Haus des Gastes 
Anmeldung über die Tourist-Information Höchenschwand 
Tel. 07672 48180 oder info@hoechenschwand.de 

 
Kino im Haus des Gastes 
Am Montag, den 08.08 erlebt man das Kinofeeling im Saal des 
Haus des Gastes. 
Ab 17 Uhr läuft der Film „Mia and me“ – das Geheimnis von 
Centopia. 

FSK ab 0 Jahren, Dauer 81 Minuten. Eintritt pro Person: 6 € 
  
Um 19.30 Uhr beginnt der Film „Monsieur Claude und sein 
großes Fest“. 
FSK ab 0 Jahren, Dauer 98 Minuten. Eintritt pro Person: 7 € 
  
Außerdem gibt es einen Verkauf von frischem Popcorn, Süßig-
keiten und Getränken vor Ort. 

Abschlusskonzert Sommer-Singwoche 
2022 am 05.08. 
In einem Wochenkurs und als Studienchor vereint proben aus 
ganz Deutschland Musikbegeisterte Sängerinnen und Sänger 
unter der Leitung von Burga Schall zusammen. 
Um ihr Können unter Beweis zu stellen und als Höhepunkt die-
ser Woche ist ein großes Abschlusskonzert im Haus des Gastes 
in Höchenschwand geplant. 
Dieses findet am 05.08. um 20 Uhr im Saal des Haus des Gas-
tes statt. 
Sie sind dazu herzlich eingeladen! Eintritt frei. 
  
 
Fahrradcheck mit der Verkehrswacht  
Waldshut am 11.08. 
Der Kreisverkehrswacht liegt die Sicherheit der kleinsten Ver-
kehrsteilnehmer besonders am Herzen. 
Aufgrund dessen findet im Rahmen des Kinderferienprogram-
mes 2022 ein Fahrradcheck mit Parcours fahren und kennen-
lernen der allgemeinen Regeln statt. 
Für alle Kids ab 6 Jahren. Anmeldung über die Tourist-Informa-
tion Höchenschwand    
 
 
Wie lebt man im Weltraum?
Interessantes aus dem Alltag der Astronauten.   
Astronaut sein ist nicht immer so einfach, wie es aussieht. 
Denn im Weltraum funktionieren viele Dinge anders als in un-
serem Alltag. 
  
Wie schläft man im Weltraum? Wie genau funktioniert das ei-
gentlich mit der Toilette? 
Wie wäscht man sich und was passiert mit Schmutz und Abfall? 
Was essen Astronauten und was machen sie in ihrer Freizeit? 
  
Stephan Hillenbrand erzählt, wie ungewöhnlich und mühsam 
teils einfachste Dinge in der Schwerelosigkeit sein können. 
  
Der Vortrag wendet sich an neugierige Kinder im Grundschul-
alter und deren Eltern. 
26. August 2022 
Beginn: 17 Uhr 
Eintritt 5 € 
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Do 11.08.2022  SG1 : SV Hinterzarten 
19:00 Uhr Spielort: Häusern 
  
So 13.08.2022  SV Jestetten : SG1 
15:00 Uhr Spielort: Jestetten 
  
SG2 Herren – Freundschaftsspiele 
Unteralpfen-Cup 
Mo 08.08.2022  SV Eschbach 2 : SG 2 
18:00 Uhr Spielort: Unteralpfen 
  
Unteralpfen-Cup 
Mi 10.08.2022  SV Albbruck 2 : SG 2 
18:00 Uhr Spielort: Unteralpfen 
  
Unteralpfen-Cup 
Fr 12.08.2022  SG 2 : SV Buch 2 
18:00 Uhr Spielort: Unteralpfen 
  
Sa 20.08.2022  SG 2 : FC Tiengen 3 
18:00 Uhr Spielort: Unteralpfen   
  
Kurzfristige Änderungen bei den Spielen sind jederzeit mög-
lich. 
Der aktuelle Stand kann auf unserer Homepage abgerufen 
werden: 
www.sv-hoechenschwand.de/kalender 
  
Fanshop 
Für Fans und Freunde des SV Höchenschwand bietet unser 
Fanshop die Möglichkeit Flagge zu zeigen. Folgender Link 
führt euch zum Shop mit den Vereins-Artikeln: 
www.sv-höchenschwand.fan12.de 

 
 
Trachtenkapelle  
Amrigschwand-Tiefenhäusern  

Altpapiersammlung   
Am Samstag, dem 30. Juli 2022 findet in der Gesamtgemein-
de eine Altpapiersammlung statt. Im Ortsteil Höchenschwand 
sammelt der Sportverein, in den Ortsteilen der ehemaligen 
Gemeinden Amrigschwand und Tiefenhäusern die Trachten-
kapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern. 
Das Altpapier muss gestapelt und gebündelt ( mit Schnur o.ä. 
) sein. 
Sammlung im Karton ist NICHT möglich!! 
Das Altpapier sollte ab 8.00 Uhr an den Straßenrändern depo-
niert sein. 
    
Ihre Trachtenkapelle Amrigschwand – Tiefenhäusern 
 ~~~ www.tk-at.de~~~  

  
 
„s’Chörle“ Amrigschwand 
Nach dreijähriger Zwangspause laden wir wieder zum 

„Feierabendhock“ 

ans „Alte Rathaus“ in Amrigschwand ein. 

Freitag, den 29. Juli ab 18:00 Uhr 
  
Es gibt Essen und Trinken und Gesang mit „Hopp de Bese“ 
  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!!! 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelisches Pfarramt  
Höchenschwand / Häusern 
Hebelweg 3 79862 Höchenschwand 
Telefon: 07672-706   
hoechenschwand-haeusern@kbz.ekiba.de 
www.ev-kirche-hoechenschwand.de 

Wochenspruch:  So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremd-
linge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenos-
sen. (Eph. 2,19) 
  
Gottesdienste:  
Sonntag, 31.07.2022 
10:30 Uhr Gottesdienst 
  
Sonntag, 07.08.2022 
10:30 Uhr Gottesdienst 
 
Samstag, 13.08.2022 
19:00 Uhr Abendgottesdienst 
  
Sonntag, 21.08.2022 
10:30 Uhr Gottesdienst 
  
Sonntag, 28.08.2022 
10:30 Uhr Gottesdienst 
  
Veranstaltungen: 
Mittwoch, 03.08.2022 
19:30 Uhr Abendgebet – Sing & Pray in der Kirche 
  Wir hören dabei auf Worte der Bibel, beten und 

singen. 
  
Mittwoch, 17.08.2022 
19:30 Uhr Abendgebet – Sing & Pray in der Kirche 
   Wir hören dabei auf Worte der Bibel, beten und 

singen. 
 
 

AUS DEN VEREINEN

Sportverein Höchenschwand
Liebe Fans und Freunde des SV Höchenschwand, 
nach der erfolgreichen Relegation und einer sehr kurzen Som-
merpause, hat die Vorbereitung der Aktiv-Mannschaften wie-
der begonnen. Nachfolgend sind alle Vorbereitungsspiele der 
kommenden Wochen aufgelistet. 
  
Wie immer würden wir uns sehr über Euer Kommen und Eure 
Unterstützung freuen! 
  
SG1 Herren – Freundschaftsspiele 
Sa 23.07.2022  SG 1 : FC Freiburg St. Georgen  
15:00 Uhr Spielort: Höchenschwand   

Waldhaus-Cup 
Mo 01.08.2022  FC Bergalingen : SG1 
19:15 Uhr Spielort: Waldhaus   

Waldhaus-Cup 
Mi 03.08.2022  FC RW Weilheim : SG1 
19:15 Uhr Spielort: Waldhaus 
  
Waldhaus-Cup 
Fr 05.08.2022  FC Dachsberg : SG1 
17:15 Uhr Spielort: Waldhaus 
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Nachbarschaftshilfe Höchenschwand e.V. 
„Gemeinsam schmeckt es besser“    
Weitere Termine für unsere geselligen Treffen zum Mittages-
sen in gastronomischen Betrieben der Gemeinde 
  
Hotel das Landhaus, Tiefenhäusern 
Freitag, 05. August 2022, 12.00 Uhr 
Mittagsmenü zu 16,50 €/Person 
  
Seppelmetzger Stube, Höchenschwand 
Freitag, 12. August 2022, 12.00 Uhr 
Mittagsmenü zu 14,50 €/Person    
  
Verbindliche Anmeldungen bitte an 
Tel. 07672/480 93 96 - Anni Vogelbacher 
Fahrdienste sind gerne möglich 

 
INTERESSANTES & WISSENSWERTES

Grüezi Schweiz 
Deutsch-Schweizerische Freundschaftswoche 
30.07.-11.08.2022  Häusern 
• Naturparkmarkt 
• Holzfällerwettbewerb 
• Geführte Wanderung 
• Flohmarkt 
• Brauchtums- und Grillabend 
• Apéro mit Schweizer Freunden 
Weitere Informationen zur Grüezi-Schweiz-Woche erhalten Sie 
unter 
https://www.hochschwarzwald.de/erleben/veranstaltungen 
 
 
Naturpark Südschwarzwald 
Der Naturpark Südschwarzwald e. V. sucht zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine Assistenz (m/w/d) für Finanzbuchhaltung 
und Sekretariat in Teilzeit (30 %). Bewerbungsschluss ist der 
15.08.2022. Nähere Informationen erhalten sie unter www.na-
turpark-suedschwarzwald.de („Aktuelles“). 
 
 
Kindergeld nach der Schule   
Auch über 18-Jährige können Kindergeld erhalten. Daher 
Antrag frühzeitig stellen und Unterlagen einreichen   
Das aktuelle Schuljahr ist zu Ende. Viele Eltern sind nun un-
sicher, wie es mit der Zahlung des Kindergeldes weitergeht. 
Muss sich das Kind eventuell sogar arbeitslos melden, bis es 
mit seiner Ausbildung oder seinem Studium beginnt? 
  
Grundsätzlich erhalten Eltern für Kinder bis zum 18. Lebensjahr 
Kindergeld. Aber auch nach der Vollendung des 18. Lebens-
jahres kann Anspruch auf Kindergeld bestehen, zum Beispiel, 
wenn das Kind eine Schul- oder Berufsausbildung, ein Studi-
um oder ein Praktikum absolviert. Da es nach dem Schulende 

aber in aller Regel nicht nahtlos weitergeht, gibt es Kindergeld 
ebenfalls während einer Übergangsphase von längstens vier 
Monaten zwischen zwei Ausbildungs-abschnitten. 
  
Auch während des Bundesfreiwilligendienstes oder ähnlicher 
Dienste (FSJ, FÖJ sowie anerkannte Freiwilligendienste im In- 
oder Ausland wie Freiwilligendienst aller Generationen oder 
entwicklungspolitischer Freiwilligendienst „weltwärts“) kann 
Kindergeld gezahlt werden. 
  
Aber auch, wenn sich die Unterbrechung unverschuldet etwas 
länger hinzieht, kann für ein Kind weiterhin Kindergeld gezahlt 
werden, während es sich aktiv um einen Ausbildungs- oder 
Studienplatzplatz bemüht oder nach Zusage auf den Beginn 
einer Ausbildung oder eines Studiums wartet. Hierfür genügt 
die Zusendung eines Nachweises über die Bewerbungsbe-
mühungen, den Ausbildungs- oder Studienbeginn oder ei-
ner Schulbescheinigung an die Familienkasse vor Ort. Eine 
Arbeitslosmeldung bei der Agentur für Arbeit ist in diesem 
Zeitraum nicht erforderlich. Wichtig ist immer, die Pläne des 
Kindes nach Schulzeitende schriftlich mitzuteilen. So können 
die Zahlungen aufrechterhalten werden. 
  
Falls das Kind nach dem Ende der Schulausbildung noch keine 
weiteren Pläne für eine unmittelbar anschließende Ausbildung 
hat, kann ein Kindergeldanspruch während der Arbeitsuche 
bestehen – hierzu muss sich das Kind bei der Agentur für Ar-
beit arbeitsuchend melden. 
  
Auch für volljährige Kinder kann das komfortable Online-An-
gebot unter www.familienkasse.de genutzt werden. Hier kön-
nen Nachweise über den Ausbildungs- oder Studienbeginn 
sowie Schulbescheinigungen bequem elektronisch an die Fa-
milienkasse übermittelt werden. 
  
Telefonisch ist die Familienkasse Montag bis Freitag von 8 bis 
18 Uhr kostenfrei unter 0800 4 5555 30 erreichbar. 

 
Grundschule Schluchsee 
Freiwilliges Soziales Jahr an der Grundschule Schluchsee   
Die Grundschule Schluchsee bietet Dir die Möglichkeit, im  
Schuljahr 2022 / 2023 (Beginn: 12.09.2022) ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr (FSJ) zu absolvieren. 
  
Hast Du Freude daran, mit Kindern zu arbeiten? 
Hast Du Zeit, die Du sinnvoll überbrücken möchtest? 
Möchtest Du Dich beruflich orientieren? 
  
In einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) hast Du die Möglich-
keit, unsere Grundschulkinder zu fördern und zu unterstützen 
sowie wertvolle Erfahrungen zu sammeln. 
  
Die vollständige Stellenausschreibung findest Du auf unserer 
Homepage unter: www.gemeinde-schluchsee.de 
  
Informationen zum FSJ erhältst Du außerdem unter:
www.freiwilligendienste-caritas.de 

 \ ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

zutaten 
FÜR 4 PERSONEN
1. BADISCHE ZUCCHINI-KÜCHLE
1,5 große Zucchini 
150 g Schafskäse 
2 Eier 
4 EL Paniermehl 
Sonnenblumenöl
Petersilie 
Salz 
Pfeffer 

2. SOMMERLICHER GEMÜSEGARTEN
1 große Aubergine
Salz
1 große Gemüsezwiebel
4 Zehen Knoblauch
2 große Zucchini
2 große rote Paprikaschoten
2 große gelbe Paprikaschoten
2-4 EL Olivenöl
½ Tube Tomatenmark
1 große Dose geschälte Tomaten
2 3 TL Kräuter (z.B. Rosmarin, Thymian)
1 TL Zucker
Schwarzer Pfeffer

Badische Zucchini-Küchle im 

sommerlichen Gemüsegarten

Zubereitung
1. BADISCHE ZUCCHINI-KÜCHLE: Zucchini waschen, Enden 
entfernen. Zucchini raspeln. In eine Schüssel geben und 
den Schafskäse hineinbröseln. Eier und Paniermehl dazu, 
mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Gehackte Petersilie 
hinzugeben. Alles gut vermischen und aus der Masse 
Küchle (Bratlinge) formen. Küchle in einer heißen Pfanne 
mit etwas Öl ausbraten.

2. SOMMERLICHER GEMÜSEGARTEN: Aubergine waschen, 
putzen, in mundgerechte Stücke schneiden; mit Salz 
würzen und mindestens 10 Minuten ziehen lassen. Dann 
gründlich trocken tupfen. 
Inzwischen die Zwiebel schälen und in grobe Würfel 
hacken. Knoblauch ebenso schälen und fein würfeln. 
Zucchini putzen (Enden entfernen), waschen und in große 
Würfel schneiden. Paprikaschoten jeweils längs halbieren, 
entkernen, waschen und in grobe Stücke schneiden. 
Öl in einem großen Topf erhitzen; Zwiebel, Knoblauch und 
Zucchini darin anbraten, Paprika und zuletzt Aubergine 
hinzufügen. Alles 5 Minuten kräftig anbraten. Das Toma-
tenmark unterrühren, mit Salz und Pfeffer kräftig würzen. 
Geschälte Tomaten, Kräuter und Zucker hinzufügen. Alles 
bei mittlerer Hitze noch etwa 20 Minuten köcheln lassen, 
bei Bedarf etwas Wasser dazugießen. 

Gemüse auf 4 Tellern verteilen und Zucchini-Küchle in der 
Mitte daraufsetzen. - Servieren.
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Tipps & Tricks
Zucchinigemüse hat nur eine sehr kurze 

Garzeit; lässt man es zu lange in der Pfanne, 

brennt es rasch an. Als Bratfett eignen sich 

Sonnenblumen- oder Olivenöl, möglichst ein 

hochwertiges Produkt. Aber bitte lieber wenig 

davon nehmen, damit die Zucchini ihren Eigen-

geschmack nicht verliert. Auberginen nur gegart 

verwenden: Sie enthalten giftiges Solanin (insbe-

sondere unreife Früchte), das sich beim Garen 

verfl üchtigt. Man kann Auberginen wie 

auch Zucchini dünsten, braten, grillen, 

frittieren, pürieren oder füllen.



Die Röm.-Kath. Kirchengemeinde Mittlerer Hochrhein St. Verena ist Träger von acht Kindertageseinrichtungen 

Zum 01.09.2022 oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für die Krippengruppen des Kath. Kinderhauses St. Marien Waldshut (Brückenstraße)

pädagogische Fachkräfte (m/w/d) 
mit einem unbefristeten Beschäftigungsumfang von 50 - 100 Prozent (19,5 - 39 Wochenstunden).

Über uns:
Wir bieten für Kinder im Alter ab einem Jahr bis zum Wechsel in die Grundschule Bildung, Erziehung und sozialpädagogische Betreuung an.

Wir bieten Ihnen:
• eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer unserer Krippengruppen
• eine vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit mit Team, Leitung und Geschäftsführung
• jährliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Bezahlung in Anlehnung an den TV SuE sowie Jahressonderzahlung, Ergänzungsentgelt,
 Kinderzulage, betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
• teilweise flexible Urlaubsplanung
• geregelte Verfügungszeit (20 %)
• Arbeiten nach dem Qualitätsmanagement „Quintessenz“
• Regelungen zur Vereinbarkeit von Beruf & Familie (http://ebfr.de/html/familie_und_beruf.html)
• betriebliches Gesundheitsmanagement
• Teilnahme am JobRad-Vertrag

Wir erwarten von Ihnen:
• Spaß und Phantasie in der pädagogischen Arbeit mit Kindern
• Mitarbeit bei der Planung und Durchführung pädagogischer Angebote
• Mitwirkung bei der konzeptionellen Weiterentwicklung und bei Veranstaltungen
• professionelle Zusammenarbeit mit Team, Eltern und Träger und die Identifikation mit
 den Aufgaben, Zielen und Werten der katholischen Einrichtung

Ihr Profil:
Abgeschlossene Ausbildung im pädagogischen Bereich (lt. Fachkräftekatalog neben staatl. anerk. Erzieher/innen und staatl. anerk. Kinderpfleger/innen 
z.B. auch Heilpädagogen, Heilerziehungspfleger, Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Logopäden, Kinderkrankenpfleger/innen, 
Familienpfleger/innen und Dorfhelfer/innen)

Haben wir Ihr Interesse geweckt ?
Dann richten Sie Ihre Bewerbung bis 03.08.2022 an die Erzdiözese Freiburg, Verrechnungsstelle Stühlingen, Kirchweg 1, 79780 Stühlingen 
oder per E-Mail an kiga-gf@vst-stuehlingen.de oder kita-marien@st-verena.de. 

Für Fragen steht Ihnen die Leitung der Einrichtung, Frau Nadja Hilbert, (Tel. 07751/5010) oder die Geschäftsführerin der Einrichtung, 
Frau Jennifer Schlageter, (Tel. 07744/9201-26) gerne zur Verfügung.

PRIMO-GRUSSANZEIGEN

GRÜSS MAL WIEDER
 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11  Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de



Die Feldbergklinik
Dr. Asdonk

in St. Blasien

sucht ab sofort

eine Küchenhilfe (m/w/d)
in Teil- oder Vollzeit

Vorkenntnisse von Vorteil

Bewerbungen bitte schriftlich oder per E-Mail an:

Feldbergklinik Dr. Asdonk GmbH
Frau Simone Adams
Todtmooser Str. 48 • 79837 St. Blasien 
feldbergklinik@t-online.de

Franz Bregger
Todtmooser Str. 17
79872 Bernau
franz@bregger.de
cornelia.neumann@
breggers-schwanen.de
Tel. 07675/348 

4* Sterne Wellnesshotel mit ¾ Verwöhnpension in Bernau
Wir suchen nach Vereinbarung:

• Küchenchef w/m/d
Zur baldigen Verstärkung suchen wir außerdem 

• Koch VZ w/m/d mit Berufserfahrung
• Mitarbeiter Service TZ m/w/d

Wir haben kein à la carte-Restaurant u. keine Veranstaltungen/ Bankette
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung und 
freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Bewerbung.

Physiotherapie Iris Hollmann 
sucht 

Mitarbeiter/in für Rezeption und 
Terminvergabe in St.Blasien (26 Std./Wo.)

Über Ihren Anruf freue ich mich.
07672 1098

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
www.primo-stockach.de • www.myeblättle.de
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Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.


